
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1992/9/29 10ObS237/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.09.1992

Norm

ASVG §99

Rechtssatz

Kann der Versicherte infolge wesentlicher Besserung seines Gesundheitszustandes seinen Beruf ab dem

Entziehungspunkt wieder voll ausüben, ist die Entziehung der Invaliditätspension auch unter Berücksichtigung des

Berufsschutzes nach § 255 Abs 4 lit d ASVG gerechtfertigt.
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